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Liebe Kinder, liebe Eltern,

das Wetter wird besser, die Vögel beginnen zu 
zwitschern und wir möchten an die frische Luft. 
Eure Eltern können euch, liebe Kinder, bestimmt 
nur schwer für Spaziergänge und Bewegung in der 
Natur begeistern. Mit einer einfachen Schatzsu -
che „Naturschatzkiste“ ändert sich das ganz be -
stimmt. 

Material für die Vorbereitung: 
Ihr benötigt zwei Eierkartons und das Bild aus dem 
Amtsblatt. Schneidet die kleinen Vierecke aus und 
klebt sie auf die Deckel der Eierkartons. Fertig ist 
eure „Naturschatzkiste“.

Wo soll die Schatzsuche statt�nden?
Schnappt euch euren gebastelten Eierkarton 
(Schatzkiste) und eure Eltern, zieht euch feste 
Schuhe sowie eine Jacke an und macht euch auf 
den Weg in den Wald.

Welche Schätze �nden sich in der Natur?
Schaut euch auf den Wegen, in den Wiesen und im 
Wald um. Steine, kleine Holzstücke, Rinde, Blätter, 
Eicheln, Moos und vieles mehr �ndet sich auf dem 
Boden der Wege und des Waldes.

Nehmt euch Zeit und schaut euch um. Bitte keine Blätter, Äste, Blume etc. abreißen. 

Nehmt das, was runtergefallen ist und auf dem Boden liegt. 
Viel Spaß bei der Suche nach euren kleinen Schätzen.
Eure Frau Schilling

Schulsozialarbeit 
Immendingen/Geisingen 

Ann Katrin Schilling 
a.schilling-gvv@gmx.de

0172/8016355
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Amtliche Bekanntmachungen
Wahlbekanntmachungen

Landtagswahl am 14. März 2021

Zur Landtagswahl am 14. März 2021 kann die Erteilung ei-
nes Wahlscheines schriftlich oder mündlich bei der Gemein-
debehörde beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch 
Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonsti-
ge dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewahrt. 
Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.
Auf der städtischen Homepage www.geisingen.de bieten wir 
Ihnen mit dem e-Bürgerdienst die elektronische Beantragung 
eines Wahlscheines über das Internet an. Hierbei werden Ihre 
Antragsdaten verschlüsselt über das Internet in eine Sammel-
datei zur Abarbeitung übertragen. Es erfolgt automatisch eine 
Prüfung, bei der ermittelt wird, ob Sie im Wählerverzeichnis 
eingetragen sind und ob die von Ihnen angegebenen Daten 
korrekt sind. Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit dem Wähler-
verzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen 
Hinweis. Für die automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen 
wir unter anderem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wäh-
lernummer (diese sind auf Ihrer Wahlbenachrichtigung ange-
geben). Die elektronische Beantragung eines Wahlscheins 
über die städtische Homepage ist nur bis Donnerstag, den 
11. März 2021, 12:00 Uhr möglich. Sollten Sie Ihre Wahlbe-
nachrichtigung nicht vorliegen haben, können Sie auch form-
los per E-Mail bei i.gerdt@geisingen.de oder k.ball@geisingen.
de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müssen Sie 
Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr Geburtsdatum und 
Ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) angeben.
Selbstverständlich können Sie Ihre Briefwahlunterlagen 
auch schriftlich beim Bürgerbüro anfordern. Der Wahlschei-
nantrag ist rückseitig, auf der Ihnen in den nächsten Tagen 
zugehenden Wahlbenachrichtigung enthalten. Aufgrund der 
Corona-Pandemie bitten wir Sie, falls Sie von der Briefwahl 
Gebrauch machen wollen und Sie einen schriftlichen Antrag 
stellen, nach Möglichkeit Ihren Wahlscheinantrag kontaktlos 
in den Briefkasten des Rathauses einzuwerfen bzw. an die 
Stadtverwaltung zu schicken und nicht persönlich im Rathaus 
abzugeben. Dies dient zum Schutz aller. Wir danken Ihnen für 
Ihr Verständnis.
Es steht ihnen offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an 
eine abweichende Versandanschrift senden zu lassen. Der 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von 
uns anschließend per Post bzw. Amtsboten zugestellt.
Wahlscheine und die zugehörigen Briefwahlunterlagen kön-
nen bis am Freitag, 12. März 2021, 18:00 Uhr im Rathaus 
Zimmer Nr. 008 (Bürgerbüro) beantragt werden.
Ersatz für nicht zugegangene Wahlscheine kann am Samstag, 
13. März 2021, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr, unter Te -
lefon-Nr.: 07704 922112 angefordert werden. Bei nachgewie-
sener plötzlicher Erkrankung und für nicht eingetragene Wahl-
berechtigte, kann unter oben angegebener Telefonnummer ein 
Wahlschein bis Sonntag, 14. März 2021, 15:00 Uhr unter vor-
stehender Telefonnummer beantragt werden. Da am Samstag 
und Sonntag keine Zustellung mehr erfolgen kann, müssen die 
Unterlagen im Rathaus Geisingen abgeholt werden.
Für Fragen zur Briefwahl stehen Ihnen Frau Ilona Gerdt 07704 
807-21 und Frau Kerstin Ball 07704 807-20 vom städtischen 
Bürgerbüro gerne zur Verfügung.
Aufgrund der Corona-Pandemie sind bei dieser Wahl alle 
Wahllokale in die jeweiligen Hallen verlegt worden . Folgen-
de Wahllokale sind eingerichtet:
Geisingen:   Foyer der Stadthalle Geisingen
Gutmadingen:  Gemeinschaftshaus Gutmadingen
Kirchen-Hausen: Kirchtalhalle Kirchen-Hausen
Aul�ngen:   Festhalle Aul�ngen
Leipferdingen:  Festhalle Leipferdingen
In den Wahllokalen gelten die allgemeinen Hygiene-Regeln.

-   Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zu anderen 
Personen

-   Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Wahllokal (Medi-
zinische Maske oder FFP2-Maske)

-  Beachtung der Husten- und Nies-Etikette
-   Handdesinfektion (Spender stehen am Eingang der Wahl-

lokale)
Aus Hygienegründen wird empfohlen, einen eigenen Stift 
mitzubringen.

Aus dem Rathaus
Amtliche Bekanntmachungen

Rathaus Geisingen und Ortsverwaltungen für 
den Publikumsverkehr geschlossen

Das Rathaus Geisingen und die Ortsverwaltungen sind aus 
aktuellem Anlass für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Gerne können Sie einen Termin vereinbaren. Wir stehen Ih-
nen telefonisch zu den bekannten Öffnungszeiten oder per 
E-Mail zur Verfügung. Danke für Ihr Verständnis.
Die Kontaktdaten und Öffnungszeiten �nden Sie im Amtsblatt 
auf Seite 2 sowie auf unserer städtischen Webseite www.
geisingen.de oder über die Telefonzentrale 07704 807-0.

Die Stadt Geisingen (6.300 Einwohner) sucht für die Kin-
dertagesstätte „Villa Kunterbunt“ zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt eine

Pädagogische Fachkraft (m/w/d)  
gem. § 7 KiTaG
(Vollzeit, unbefristet)

für die Betreuung von U3- und Ü3-Kindern.

Die Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ besteht derzeit 
aus zwei Krippengruppen und einer Ü3-Gruppe mit verlän-
gerten Öffnungszeiten.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spä-
testens 07. März 2021  an die Stadtverwaltung Geisingen, 
Hauptstraße 36, 78187 Geisingen. Gerne auch per E-Mail 
an n.zeller@geisingen.de. 

Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Nina Zeller, 
Tel. 07704 807-28. In der Kindertagesstätte „Villa Kunter -
bunt“ steht Ihnen Frau Francesca Thum, Telefon 07704 
9239297 zur Verfügung.

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Stadt Geisingen

Druck und Verlag: Nussbaum Medien 
Rottweil GmbH & Co. KG,  
78628 Rottweil,  
Durschstraße 70,  
Telefon 0741 5340-0,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen:  
Bürgermeister Martin Numberger, 
78187 Geisingen, Hauptstraße 36, 
oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:   
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 
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Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  
71263 Weil der Stadt,  

Tel.: 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
rottweil@nussbaum-medien.de
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Die Stadt Geisingen sucht für den Stadtteil Gutmadingen 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine 

Reinigungskraft (m/w/d).
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt durchschnittlich fünf 
Stunden. Die Vergütung richtet sich nach den Vorschriften 
des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).
Ihre Aufgabenschwerpunkte (Änderungen vorbehalten):
· Reinigung der Ortsverwaltung Gutmadingen
· Reinigung des Gemeinschaftshauses
·  Vertretung der Reinigungskraft im Kindergarten „Regen-

bogen“
Bitte bewerben Sie sich bis zum 17. März 2021  bei der 
Stadtverwaltung Geisingen, Hauptstraße 36, 78187 Gei-
singen. Gerne auch per E-Mail an n.zeller@geisingen.de . 

Weitere Fragen beantwortet Ihnen gerne Ortsvorsteher Nor-
bert Weber, Telefon 07704 234.

Öffentliche Bekanntmachung

"Solarpark Geisingen", Gemarkung Geisingen
Der Gemeinderat der Stadt Geisingen hat am 23. Februar 
2021 in öffentlicher Sitzung den Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften "Solarpark Gei-
singen", Gemarkung Geisingen nach § 10 BauGB als Satzun-
gen beschlossen.
Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus dem nachfol-
gend abgedruckten Lageplan. Maßgebend ist der Lageplan 
des Bebauungsplans in der Fassung vom 23. Februar 2021.
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan + Örtliche Bauvor-
schriften "Solarpark Geisingen", Gemarkung Geisingen 
tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft  (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB).
Der Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung 
und Umweltbericht bei der Stadtverwaltung Geisingen – Au-
ßenstelle Bauamt – Hauptstraße 15, 78187 Geisingen wäh-
rend der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jeder-
mann kann den Bebauungsplan einsehen und über seinen 
Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB 
über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Fal-
le der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungsp�ichti-
gen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag 
nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hin-
gewiesen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des§ 
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans oder aber nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich 
werden, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Rechtsvorschriften oder den Mangel des Abwägungsvorgangs 
begründen soll, ist darzulegen.
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) in 
der aktuellen Fassung oder von aufgrund der GemO erlas-
senen Verwaltungsvorschrift ist nach § 4 Abs. 4 GemO in 
dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 

Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung geltend gemacht worden ist. Die Verletzung 
ist schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend zu machen.
Geisingen, den 03. März 2021
gez. Martin Numberger
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung

Aufstellung des Bebauungsplans und der Örtlichen Bauvor-
schriften 
"Ferien auf dem Bauernhof", Gemarkung Gutmadingen
Der Gemeinderat der Stadt Geisingen hat am 23. Febru-
ar 2021 in öffentlicher Sitzung aufgrund § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen, den Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvor-
schriften "Ferien auf dem Bauernhof", Gemarkung Gutmadin-
gen aufzustellen und eine frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer vierwöchigen 
Planau�age durchzuführen.
Für den Planbereich ist das Plankonzept vom 09. Februar 
2021 maßgebend.
Er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:
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Wir haben eine Ausbildung und regelmäßige Weiterbildungen 
und unterliegen der Schweigep�icht. Wir sind da für alle Men-
schen, egal welcher Konfession und helfen, wenn wir gerufen 
werden.
Kontaktpersonen sind :
Frau Monika Haug 
Telefon 07704 6819, Handy 0174 304 39 33
Frau Hannelore Fromm
Telefon 07704 6732, Handy 0173 240 38 19
Wenn wir nicht erreichbar sind, sprechen Sie Ihren Namen 
und Telefonnummer auf den Anrufbeantworter, es erfolgt ein 
Rückruf.
Sie können unsere ehrenamtliche Arbeit auch �nanziell un-
terstützen:
Pfarrbüro Geisingen:
Sparkasse Schwarzwald-Baar
SWIFT-BIC: SOLADES1VSS
IBAN: DE39 6945 0065 0240 0184 41
Verwendungszweck: „Hospiz“

Volkshochschule
Stadt und Kreis Tuttlingen

Neue Online-Kurse (mit Zoom)
Die Digitalisierung der Gesellschaft - Beitrag zu einer nach-
haltigen Transformation?, Vortrag im Livestream-Format und 
moderierte Diskussion mit Anja Höfner und Tilman Santarius, 
Mittwoch, 17. März 2021, 18:45 bis 20:45 Uhr
Körpersprache - Wie wirken wir auf andere?, Abendseminar 
mit Natascha Hirt, Donnerstag, 11. März 2021, 19:00 bis 
20:30 Uhr
Auf den Spuren der „Beuroner Kunst“, Online-Seminar mit 
der Kunsthistorikerin Carina Schäfer, 6mal dienstags, ab 16. 
März 2021, 10:00 bis 11:30 Uhr
Um des Kaisers Bart - Aufstieg und Fall des Hoffriseurs Fran-
çois Haby, Abendseminar mit dem Kunsthistoriker Ulrich Feld-
hahn, Mittwoch, 17. März 2021, 19:00 bis 21:00 Uhr
Zentangle® - Entspannendes Zeichnen, Stressabbau mit 
Spaß in Zeiten von Corona, Samstag, 13. März 2021, 10:00 
bis 13:00 Uhr, Leitung: Nikola Seeburger
Unvorhergesehene Wendungen - Alltag einer Pandemie, Krea-
tives Schreibseminar mit Sara Löhe, Freitag, 19. März 2021, 
19:00 bis 22:00 Uhr

Parteien

CDU Stadtverband Geisingen

Guido Wolf zu Besuch in Geisingen
Unser Landtagsabgeordneter und Minister für Justiz, Euro-
pa und Tourismus machte am vergangenen Freitag Station 
in Geisingen. Während seiner Zielgruppengespräche konnte 
er sich über die Neubaupläne von Edeka Milkau informieren. 
Wolf zeigte sich erfreut über das klare Bekenntnis der Familie 
Milkau zu Geisingen und seinen Filialen im Landkreis Tuttlin-
gen. Während der Lebensmitteleinzelhandel in Corona-Zeiten 
oft Sonderschichten fahren müssen und bei einigen auch als 
Prellbock für angestauten Frust missbraucht werden, sieht es 
bei den Gastronomen natürlich anders aus.

Beim anschließenden Gespräch mit Hecht-Besitzer Robert 
Müller konnte er sich über die aktuelle Situation in der Gas-
tronomie informieren. Die Sorgen der Wirtsleute werden bei 
der Landesregierung wahrgenommen, jedoch könne man, so 
Wolf, nur behutsam öffnen und könne eine Öffnungsstrategie 
nur nahe an den Infektionszahlen festmachen. 
Anschließend machte Wolf noch Halt auf dem Geisinger 
Wochenmarkt, wo er mit der Geisinger Bevölkerung „auf Ab-
stand“ ins Gespräch gekommen ist.

Vereine und Organisationen
in Geisingen

Verband Wohneigentum Eigenheim- und  
Gartenfreunde Geisingen e.V.

Generalversammlung verschoben
Aufgrund der derzeitgen Lage �ndet die Jahreshauptversamm-
lung vom 19. März 2021 nicht statt. Sobald die Situation es 
zulässt, werden wir uns um einen neuen Termin kümmern.
Danke für Euer Verständnis.
Es grüßt Euch
Monika Boulay, Vorstand Verband Wohneigentum e.V.

Sportverein Geisingen 1926 e.V.

SVG –Take Away
Der geplante Rückrundenstart am Wochenende kann auf-
grund der aktuellen Situation bekanntlich nicht statt�nden. 
Dennoch öffnet unsere Clubheimküche und bietet am
Samstag, 06. März 2021  in der Zeit von 17:00- 19:00 Uhr
Sonntag, 07. März 2021   in der Zeit von 11:30- 14:00 Uhr
unsere klassischen SVG-Gerichte ausschließlich zum Abho-
len an.
Curry- oder Grillwurst mit Pommes      4,80 €
Paniertes Schnitzel mit Pommes        8,90 €
Bratwurst mit Kartoffelsalat             8,90 €
Wurstsalat                            6,80 €
Anmeldungen telefonisch über die Nummer 
0162 7546395 oder 07704 6394 (AB).
Bestellannahme bis spätestens  Freitag, 05. März 2021, 
19:00 Uhr
Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre Telefonnummer sowie 
die gewünschte Abholzeit an. Wir bitten um Verständnis, dass 
Abholungen ohne vorherige Bestellung nicht möglich sind.
Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen und wüschen einen gu-
ten Appetit.
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Sonstiges

Anmeldung der Fünftklässler

Am Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen erfolgt die An-
meldung der neuen Fünftklässler des Schuljahres 2021/2022 
dieses Jahr nicht in Präsenz!
Die Anmeldetage �nden im Zeitraum vom 08. März bis  
11. März 2021 in elektronischer Form statt. Informationen 
hierzu �nden Sie ab Anfang März auf unserer Homepage un-
ter www.fuerstenberg-gymnasium.de.
Auch für Familien, die bereits Kinder am Fürstenberg-Gym-
nasium haben, ist eine Vorabanmeldung nicht möglich, das 
heißt, die Anmeldung �ndet ebenfalls im oben angegebenen 
Zeitraum statt.
Bitte lassen Sie uns, wie auf unserer Homepage ab Anfang 
März beschrieben, alle Unterlagen per Post bis spätestens 
11. März 2021 zukommen oder werfen diese in unseren 
Briefkasten am Gymnasium.
Die Adresse lautet: 
Humboldtstraße 1, 78166 Donaueschingen.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Apfel-Karotten-Walnuss- Salat

Zubereitungszeit:  15 Minuten
Schwierigkeitsgrad:  leicht
Koch/Köchin: Sven Bach

Zutaten:
•	 3 EL Apfelessig
•	 30 ml Apfelsaft, naturtrüb
•	 Salz
•	 Pfe�er
•	 2 EL Walnussöl
•	 1 EL Honig
•	 50 g Walnüsse
•	 2 Äpfel (Golden Delicious)
•	 200 g Karotten
•	 50 g Parmesan

Hinweis: Für 2 Portionen

1. 3 EL Apfelessig und 30 ml Apfelsaft mit Salz und Pfe�er ver-
mengen (somit löst sich das Salz gut im Essig). 2 EL Walnussöl 
und 1 EL Honig hinzufügen und vermengen. 50 g Walnüsse 
grob hacken und in einer Pfanne ohne Öl leicht rösten – da-
nach in die Marinade geben.

2. Währenddessen die 2 Äpfel und 200 g Karotten reinigen. Bei 
den Äpfeln das Kerngehäuse entfernen. Karotten grob ras-
peln und die Äpfel halbieren, vierteln und aus den Vierteln 
dünne Spalten schneiden.

3. 50 g Parmesan, je nach Vorliebe, in grobe Streifen raspeln 
oder in feine Würfel schneiden.

4. Alle Zutaten in einer großen Schüssel mit der Marinade ver-
mengen.

Tipp:  Ein Mix aus hochwertigem Öl, Nüssen und dem Farbsto� der 
Karotte Carotin – somit sind Sie leistungsfähig im Arbeitsalltag.

Quelle: Ka�ee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Der Garten im März 2021

Tipp: Im März sollten alle Mulchschichten im Gemüse- und Zier-
garten, die als Winterschutz dienten, entfernt werden. So kann 
sich der Boden schneller erwärmen. Organisches Material, das 
verwendet wurde, kommt auf den Komposthaufen. 
Beim Abräumen des Mulchs und bei jeder Bodenp�egemaßnah-
me sollte auf Nacktschneckeneier geachtet werden. 
Wer die kleinen weißen „Kugeln“ jetzt entfernt, erspart sich später 
Ärger über die große Zahl der unliebsamen Gartengäste.

Möhren säen
In den März fällt die Hauptaussaatzeit für frühe und mittelfrühe 
Möhrensorten. Der Reihenabstand sollte 20 cm betragen. Möh-
rensamen sind relativ klein – ein Gramm enthalten 800 bis 900 
Samenkörner. Aus diesem Grund werden Möhren meist zu dicht 
gesät. Je Quadratmeter sollten nur etwas 0,5 Gramm zur Aussaat 
kommen. 
Dazu kann Möhrensamen mit der doppelten Menge trockenen, 
feinen Sands gemischt werden – die Aussaatdichte verringert 
sich. Bis zum Au�aufen der Möhren vergehen manchmal bis zu 
vier Wochen, sodass Markiersaat anzuraten ist. 
Dazu eignen sich Radieschen sehr gut. Vor dem Schließen der 
Saatrillen wird alle 8 bis 10 cm ein Korn ausgelegt. Radieschen 
keimen schon nach wenigen Tagen und lassen die Reihen erken-
nen, so dass rechtzeitig gehackt oder gemulcht werden kann.

Beeren p�egen
Strauchbeerenobst sowie Erdbeeren sind Flachwurzler, das heißt 
die meisten Wurzeln be�nden sich in 20 bis 30 cm Bodentiefe. 
Hacken bzw. Grubbern statt Graben lautet daher die Devise. Das 
meiste Beerenobst gehört ursprünglich zum Unterholz von Wald-
gebieten mit dicken Mullschichten auf dem Boden. 
Daher kommt dem Mulchen im Garten, also der Abdeckung mit 
organischem Material, bei Beerenobst große Bedeutung zu. Ge-
eignet sind alle verrotteten oder angerotteten Materialien wie 
Laub, Stroh, Mäh- und Schnittgut, Rinden- oder Gartenkompost. 
Achtung: 
Kompost ist ein hochpotenter Dünger. 
Zusätzliches Ausbringen von mineralischen oder organischen 
Düngern erübrigt sich in der Regel. Regelmäßige Bodenproben 
verscha�en Gewissheit.

Rosen p�anzen
Wer in diesem Jahr neue Rosen p�anzen möchte, sollte bereits im 
März mit den Vorbereitungen beginnen. Günstig ist eine zwei Spa-
ten tiefe Lockerung des Bodens am zukünftigen Standort. Da Rosen 
viele Jahre stehen bleiben, sollte der Boden am besten mit reichlich 
Humus aus organischem Material wie verrottetem Stalldung oder 
Grobkompost verbessert werden. 
Der Kompost gehört nur in die oberen Bodenschichten. Zu tief in 
den Boden gelangt, würde er wegen Sauersto�mangels faulen. 
In milden Lagen können Rosen bereits im März gep�anzt werden. 
Sonst wartet man bis April.

Kübelp�anzen aufwecken
Überwinterte Kübelp�anzen beenden im März ihre kühle Ruhe-
phase, in der sie nur wenig Wasser und gar keine Nährsto�e er-
halten haben. Jetzt regt sich neues Wachstum, und es wird wieder 
mehr gegossen. Zuvor sollte die oberste Erdschicht gelockert oder 
durch neue Topferde ersetzt werden. 
Ab Ende März erhalten Kübelp�anzen Flüssigdünger. Muss um-
gep�anzt werden, ist jetzt die beste Zeit. Mit dem einsetzenden 
Wachstum sollten die P�anzen gründlich durchgeputzt werden. 
Alte oder vertrocknete Blätter, Stängel oder Wedel werden ent-
fernt, großblättrige Arten von Staub befreit. Bei dieser Gelegenheit 
kann gleich auf Schädlingsbefall wie Woll-, Schild-, Schmierläuse 
oder Spinnmilben kontrolliert werden.

Quelle: Bund Deutscher Gartenfreunde e. V.


